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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMÄß § 9 BAUGB I.V.M. §§ 1 - 23 BAUNVO 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO)  

1.1 WA =Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind: 

▪ Wohngebäude, 

▪ die der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften, 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 

▪ Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

▪ Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

▪ Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. 

Folgende nach § 4 Abs. 3 BauNVO vorgesehenen Ausnahmen werden gemäß § 1 Abs. 

6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind somit nicht zulässig: 

▪ Anlagen für Verwaltungen 

▪ Gartenbaubetriebe 

▪ Tankstellen. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 

Die Festsetzung der Grundflächenzahl für die Gebiete erfolgt entsprechend der Nut-

zungsschablonen auf der Planzeichnung. Eine Überschreitung der GRZ durch in § 19 

Abs. 4 Satz 1 und 2 BauNVO genannten Anlagen bis auf 0,6 ist zulässig.  

2.2 Höhe baulicher Anlagen 

Als Bezugspunkt (0,0 m) für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen wird die 

Oberkante Fertigausbau der das Gebäude erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche, 

gemessen an der Straßenbegrenzungslinie, zu messen in Gebäudemitte senkrecht zur 

Straßenbegrenzungslinie, bestimmt. Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugspunkt 

zum Gebäude, so sind die zulässigen Gebäudehöhen um das jeweilige Maß der Stei-

gung oder des Gefälles zu verändern.  

Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen (GH max.) werden definiert als das senk-

recht an der Außenwand gemessene Maß zwischen dem Bezugspunkt 0,0 m und dem 

oberen Punkt der Dachkonstruktion. 

3. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Ergänzend wird entsprechend § 23 Abs. 5 BauNVO bestimmt, dass Nebenanlagen im 

Sinne des § 14 BauNVO, Garagen, Carports und Stellplätze im Geltungsbereich 
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allgemein sowohl innerhalb als auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 

zulässig sind. 

4. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

4.1 M1 - Gestaltung des Baugrundstückes (ohne Planeintrag) 

Pro Baugrundstück im Allgemeinen Wohngebiet sind mindestens zwei Laub- bzw. Obst-

bäume gemäß Pflanzliste A (siehe Kapitel D) zu pflanzen. Die Pflanzung hat spätestens 

im auf die Bezugsfertigkeit des Gebäudes nachfolgenden Jahr zu erfolgen und ist mit 

Ersatzverpflichtung dauerhaft zu erhalten. 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen der bebauten Grundstücke sind, soweit sie 

nicht als Grundstückszufahrt, Stellplatz oder für sonstige zulässige Nutzungen benötigt 

werden, unversiegelt zu lassen und landschaftsgärtnerisch bzw. gärtnerisch anzulegen 

und zu unterhalten. Dafür sind die Flächen mit heimischen Gehölzen (gemäß Pflanzliste 

A) zu bepflanzen und mit einer Gras- / Krauteinsaat zu begrünen (z.B. mit RSM 7.1.2 

„Landschaftsrasen mit Kräutern“). Die Pflanzungen sind spätestens in der auf das Jahr 

der Fertigstellung folgenden Pflanzperiode vorzunehmen und mit Ersatzverpflichtung 

dauerhaft zu erhalten.  

Vorgärten sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen, zu begrünen und 

zu bepflanzen. Flächenversiegelungen sowie Kies- und Schotterbeläge sind unzulässig. 

Ausgenommen hiervon sind die Hauszugänge sowie die planungsrechtlich zulässigen 

Flächen für Stellplätze, Carports und Garagen sowie Nebenanlagen. Als Vorgarten gilt 

die Fläche zwischen der vorderen Baugrenze und der Straßenverkehrsfläche. 

4.2 M2 - Eingrünung des Baugrundstückes 

Die in der Planzeichnung mit M2 gekennzeichnete 3 m breite Fläche ist zu 100 % mit 

heimischen Gehölzen der Pflanzliste B (siehe Kapitel D) zu bepflanzen.  

Die Gehölze sind in diesem Zusammenhang in der Regel in einem Abstand von 1,5 m 

versetzt zueinander zu pflanzen. Ausfälle sind gleichartig zu ersetzen. Die Pflanzung hat 

spätestens im auf die Bezugsfertigkeit des Gebäudes nachfolgenden Jahr zu erfolgen 

und ist mit Ersatzverpflichtung dauerhaft zu unterhalten. 

Hinweis: Vorhandene, standortgerechte Sträucher (Ausnahme: Brombeere (Rubus 

spec.)) können in die Neugestaltung integriert werden. 

B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (GESTALTUNGSSATZUNG IM RAHMEN DES 

BEBAUUNGSPLANES) 

Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan gemäß 

§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Landesbauordnung (LBauO). 

Der räumliche Geltungsbereich der Gestaltungssatzung ist deckungsgleich mit dem 

räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans. 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

1.1 Dachformen 

Die Festsetzung der Dachformen und -neigungen erfolgt entsprechend der Nutzungs-

schablonen auf der Planzeichnung.  
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Die festgesetzten Dachformen und -neigungen gelten nicht für untergeordnete Gebäu-

deteile, wie beispielsweise Eingangsüberdachungen, Gesimse, Erker und Dachgauben 

usw. sowie Garagen, Carports und Nebenanlagen i.S.d. § 14 Abs. 1 BauNVO. 

1.2 Materialien im Dachbereich / Begrünung von Dächern 

Als Dacheindeckung sind nur nicht glänzende Materialien zulässig. Dachbegrünungen 

sowie Solaranlagen im Dachbereich sind uneingeschränkt zulässig.  

Hinweis: Eine Begrünung der Dachbereiche kann durch Ansaat oder Bepflanzung ge-

mäß Pflanzliste C (siehe Kapitel D) erfolgen. 

2. Einfriedungen (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

Im Allgemeinen dürfen Einfriedungen jeweils eine maximale Höhe von 2 m nicht über-

schreiten. Straßenseitig ist eine maximale Höhe von 1,2 m nicht zu überschreiten. 

3. Zahl der notwendigen Stellplätze (§ 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO) 

Gemäß § 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO wird festgesetzt, dass je Wohneinheit mindestens 2 

Stellplätze (Stellplätze, Carports oder Garagen) auf dem Baugrundstück herzustellen 

sind. 

4. Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 88 Abs.1 Nr.1 und Nr.3 LBauO) 

Müllbehälter und Abfallsammelplätze sind, soweit sie nicht in das Gebäude integriert 

wer-den und vom öffentlichen Straßenraum aus einsehbar sind, mit einem Sichtschutz 

zu umgeben. 

C. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER 

1. Vermeidung der Auswirkungen von Gehölzrodungen auf die Fauna 

Als Maßnahme zur Vermeidung des Eintretens des Tötungsverbotes gemäß § 44 Abs. 

1 Nr. 1 BNatSchG, des Störungsverbotes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sowie des 

Beschädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sind Rodungsarbeiten auf 

den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum Oktober bis Februar zu beschränken.  

2. Abstand zu Waldflächen 

Aufgrund der direkten Waldrandlage besteht eine potentielle Gefährdung durch umstür-

zende Bäume. 

In Rheinland-Pfalz gibt es keinen gesetzlich vorgeschriebenen Abstand zu Wald, so dass 

konkrete Abstände nicht gefordert werden können. Gleichwohl sind bei Baugebieten, die 

an Wald angrenzen, die Belange des Waldeigentümers und die Sicherheit der Bevölke-

rung im künftigen Baugebiet in die Abwägung einzustellen. Es wird daher empfohlen, 

eine vertragliche Regelung über den Haftungsausschluss, d.h. einen privatrechtlichen 

Haftungsausschlussvertrag zwischen den Waldeigentümern (hier: privat) / deren 

Rechtsnachfolgern und dem jeweiligen Eigentümer des Flurstücks 1565/11 der Flur 0 in 

der Gemarkung Wattenheim / dessen Rechtsnachfolgern abzuschließen. 
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3. Hinweise aufgrund der Lage des Plangebietes in dem durch Rechtsverordnung 

festgesetzten Trinkwasserschutzgebiet „Rothbachtal, Wattenheim“  

Das Plangebiet befindet sich vollständig innerhalb der Schutzzone III des Trinkwasser-

schutzgebietes „Rothbachtal, Wattenheim“ (Nr. 404305371). 

Die Vorschriften der Rechtsverordnung sind zu beachten. 

4. Schutz des Oberbodens gemäß DIN 18915 

Zum Schutz des Oberbodens ist dieser vor Beginn der Bauarbeiten im Rahmen der Ge-

ländemodellierung abzuschieben und fachgerecht bis zur Wiederverwendung zu lagern. 

Der Oberboden darf dabei nicht verdichtet, mit Unterboden vermischt oder überlagert 

werden. Die Vorgaben der DIN 18915 sind bei der Ausführung der Bodenarbeiten zu 

beachten. 

Abgeschobener Oberboden ist zur Zwischenlagerung auf Mieten mit einer Höhe geringer 

2 m aufzusetzen und bei einer Lagerung von mehr als 8 Wochen ggf. mit einer geeigne-

ten Zwischenansaat zu begrünen. 

5. Schutz der Telekommunikationslinien 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen 

Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im 

Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jeder-

zeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabel-

schächten sowie oberirdische Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie gefahrlos 

geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. 

Bei Konkretisierung der Planungen ist eine Planauskunft und Einweisung von der zent-

ralen Telekom Stelle einzufordern. 

Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

Sollte an dem betreffenden Standort ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz der 

Telekom benötigt werden, bittet die Telekom zur Koordinierung mit der Verlegung ande-

rer Leitungen rechtzeitig, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Für die Bestellung eines 

Anschlusses wird an den Bauherrnservice der Telekom verwiesen. 

6. Hinweise zur Grundstücksentwässerung / Niederschlagswasserbewirtschaftung 

Das Plangebiet befindet sich vollständig innerhalb der Schutzzone III des Trinkwasser-

schutzgebietes „Rothbachtal, Wattenheim, zugunsten der VG Leiningerland“. 

Eine Ableitung von Drainagewasser in das öffentliche Entwässerungssystem ist nicht 

zulässig. 

Es wird empfohlen, das auf dem Baugrundstück anfallende, unverschmutzte Oberflä-

chenwasser einer Wiederverwendung z.B. zur Garten- bzw. Freiflächenbewässerung 

zuzuführen. 

7. Schmutzwasser 

Das Schmutzwasser ist leitungsgebunden zu entsorgen und einer den R.d.T. entspre-

chenden Abwasserbehandlung (KA Altleiningen) zuzuführen. 

In Bezug auf das der Schmutzwasserabführung dienende System (Kanäle, Pumpwerke) 

wird davon ausgegangen, dass auch unter Berücksichtigung einer regelmäßigen (alle 5- 

10 Jahre) Erfolgskontrolle nach DWA-A 100, das durch die 
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abwasserbeseitigungspflichtige Gebietskörperschaft unter Berücksichtigung der Vorga-

ben nach DWA-A 118 überprüft wurde, dass das System den Anforderungen genügt und 

betrieben wird. 

Von einer gemäß SÜVOA erforderlichen wiederkehrenden Überprüfung des ordnungs-

gemäßen Zustandes der Abwasserkanäle und -leitungen nebst Durchführung der Sanie-

rung bei Schadhaftigkeit wird ausgegangen. 

8. Niederschlagswasserbewirtschaftung 

Die Vermeidung, Verminderung oder Verzögerung der Niederschlagswasserabflüsse 

hat eine hohe wasserwirtschaftliche Bedeutung. Übergeordnetes Ziel bei der Planung 

der Niederschlagswasserentwässerung sollte sein, die Wasserbilanz als Jahresdurch-

schnittswert zu erhalten und Spitzenabflüsse zu dämpfen, um die Eingriffe auf den na-

türlichen Wasserhaushalt zu minimieren. 

Die konsequente Verfolgung der Zielvorgabe "Erhalt des lokalen Wasserhaushalts" be-

deutet für Entwässerungskonzepte vor allem den möglichst weitgehenden Erhalt von 

Vegetation (Verdunstung) und Flächendurchlässigkeit (Verdunstung, Versickerung, 

Grundwasserneubildung). Damit kann der oberflächige Abfluss gegenüber ableitungs-

betonten Entwässerungskonzepten (deutlich) reduziert und an den unbebauten Zustand 

angenähert werden. 

Auf die Leitlinien zur Integralen Siedlungsentwässerung (Erhalt lokaler Wasserhaushalt: 

Niederschlag → Verdunstung → Infiltration → Abfluss) nach DWA-A 100 (12/2006) wird 

hingewiesen. 

Die Verdunstung (Evapotranspiration bzw. Sublimation) ist hierbei zur neuen, zentralen 

Komponente geworden um den natürlichen Wasserkreislauf möglichst vollständig wie-

derherzustellen!  

Um die Folgen von urbanen Sturzfluten und urbanen Hitzeinseln abzumildern, ist eine 

gesamtheitliche Lösung zu entwickeln, sodass eine ganzheitliche Lösung entsteht, die 

durch verstärkte Verdunstung die natürliche Regenwasserbilanz wiederherstellt. 

Im Sinne einer klimagerechten Stadtplanung ist der Gesichtspunkt der Kühlung durch 

Verdunstung zu betrachten. 

9. Wasserschutzgebiete 

Das Gebiet befindet sich in der Zone III des Wasserschutzgebietes Rothbachtal zuguns-

ten der VG Leiningerland ehemals Hettenleidelheim (veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr. 

38 vom 18.1 0.2004). 

Die Rechtsverordnung, sowie das beiliegende Merkblatt "Bauarbeiten im Wasserschutz-

gebiet sind zu beachten. 

Das Niederbringen von Bohrungen, z. B. für Erdwärmesonden, bedarf einer gesonderten 

wasserrechtlichen Prüfung. 

10. Altablagerungen / Altlasten  

Altablagerungen oder sonstige schädliche Bodenbelastungen sind weder bei der Orts-

gemeinde Wattenheim, noch bei der Verbandsgemeinde Leiningerland bekannt und auf-

grund der bisherigen Nutzung des Plangebiets auch nicht zu vermuten. 

Sollten wider Erwarten bei Baumaßnahmen Abfälle (z.B. Bauschutt, Hausmüll etc.) an-

getroffen werden oder sich sonstige Hinweise (z.B. geruchliche / visuelle Auffälligkeiten) 
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ergeben, ist die zuständige Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 

Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz umgehend zu informieren. 

11. Archäologische Denkmäler und Funde 

In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie sind im Geltungsbereich 

der o.g. Planung zwei archäologische Fundstellen verzeichnet. Es handelt sich um früh-

neuzeitliche Bestattungen (Fdst. Wattenheim 20) sowie um eine spätmittelalterliche bzw. 

frühneuzeitliche Schachtanlage (Fdst. Wattenheim 21). 

Bodeneingriffe sind auf ein Minimum zu beschränken, da aufgrund der naheliegenden 

Fundstellen archäologische Funde zu erwarten sind. Der Bauherr ist darauf hinzuwei-

sen, dass die Bauarbeiten unbedingt mindestens 4 Wochen vor Beginn der Bauarbeiten 

bei der Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer angezeigt werden müssen, 

damit die Erdarbeiten entsprechend überwacht werden können. 

Es ist jedoch nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden vorhandenen, archäologi-

schen Denkmale bekannt. Eine Zustimmung der Direktion Landesarchäologie ist daher 

an die Übernahme folgender Punkte gebunden: 

• Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumaßnahmen (wie Mutterbodenabtrag) hat 

der Vorhabenträger im Sinne der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, 

Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zur Durchführung von § 21, Abs. 3 DSchG, 

Punkt 2, sowie für die späteren Erdarbeiten der Bauträger/ Bauherr, die ausführen-

den Baufirmen vertraglich zu verpflichten, mit der Direktion Landesarchäologie zu 

gegebener Zeit (mind. 4 Wochen im Voraus) die Vorgehensweise und Terminierung 

der Arbeiten in Schriftform abzustimmen. Ein Mitarbeiter des Amtes wird die Bauar-

beiten überwachen. 

• Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmal-

schutzgesetzes (DSchG) vom 23.3.1978 (GVBl.,1978, S.159 ff), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 26.11.2008 (GVBl.,2008, S.301) sowie durch Art. 3 des Gesetzes 

vom 03.12.2014 (GVBl. S. 245) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, 

archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich un-

verändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

• Die vorgenannten Punkte entbinden Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abtei-

lung-en der Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber 

der GDKE. 

• Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Lan-

desarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit die Direktion Lan-

desarchäologie Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, 

planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entspre-

chend durchführen kann. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach 

Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger 

finanzielle Beiträge für die Maß-nahmen erforderlich. 

• Es wird darauf hingewiesen, dass die Meldepflicht besonders für die Maßnahmen 

(Mutterbodenabtrag) zur Vorbereitung der Baumaßnahmen gilt. 

12. Geologische und paläontologische Funde 

Im Vorhabensgebiet sind fossilführende Schichten (Buntsandstein und Muschelkalk, ca. 

243 Millionen Jahre alt) bekannt. Daher wird folgendes beauflagt: 
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Der Beginn jeglicher Erdarbeiten ist rechtzeitig (mindestens vier Wochen vorher) anzu-

zeigen, damit die Vorplanung zur Dokumentation und Bergung der geologischen und 

paläontologischen Befunde und Funde anlaufen kann. Eine Beeinträchtigung der laufen-

den Arbeiten erfolgt im Rahmen der Aufgaben der Generaldirektion Kulturelles Erbe im 

Allgemeinen nicht, bzw. es werden im Falle größerer Bergungen entsprechende Abspra-

chen getroffen. 

Die örtlich beauftragten Firmen sind entsprechend in Kenntnis zu setzen. Etwa zu Tage 

kommende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß §§ 16-21 des Denkmalschutzgesetzes 

Rheinland-Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Lan-

desarchäologie, Abteilung Erdgeschichte. Die finanzielle Beteiligung des Bauträgers 

richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz (§21 Abs. 3) und der zugehörigen VV und 

ist deutlich im Vorfeld mit der Abteilung Erdgeschichte zu regeln. 

13. Bergbau / Altbergbau 

Die Prüfung der vorhandenen Unterlagen ergab, dass der ausgewiesene Bebauungs-

plan „Keckenhütte - Erweiterungsplan III - Am Steinbruch" im Bereich des auf Eisen und 

Kupfer verliehenen, bereits erloschenen, Bergwerksfeldes "Eichins Kupferberg" liegt. 

Aktuelle Kenntnisse über die letzte Eigentümerin liegen hier nicht vor. 

Aus den vorhandenen Unterlagen geht hervor, dass im Planungsbereich kein Altberg-

bau dokumentiert ist. Das Landesamt für Geologie und Bergbau weist jedoch ausdrück-

lich darauf hin, dass die Unterlagen zu dem Bergwerk im Bergwerksfeld "Eichins Kup-

ferberg" nicht vollständig vorliegen. 

Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass nicht dokumentierter tagesnaher Ab-

bau bis in das Plangebiet hineinreicht bzw. Abbau vor Anlegung der Grubenbilder er-

folgte. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass ab einer Entfernung von ca. 50 m zum Plan-

gebiet weitere Grubenbaue dokumentiert sind. 

In dem in Rede stehenden Gebiet erfolgt aktuell kein Bergbau unter Bergaufsicht 

Außerdem ergehen folgende allgemeine Hinweise und Empfehlungen: 

• Die Gewinnung von Rohstoffen in tagesnahen Bereichen (von 0 - 30 m) kann sich 

zeitlich uneingeschränkt jederzeit auf die Tagesoberfläche auswirken (z.B. Setzun-

gen, Senkungen oder Tagesbrüche). Negative Auswirkungen des ehemaligen Berg-

baus (Bodensetzungen und Sackungen) sind nicht mit letzter Sicherheit auszuschlie-

ßen. 

• Das Landesamt für Geologie und Bergbau weist ausdrücklich darauf hin, dass die 

Angaben zur Lage unter Berücksichtigung der Genauigkeit von historischen Unter-

lagen zu bewerten sind (+/- 25m). 

• Die Behörde empfiehlt für das geplante Bauvorhaben die Einschaltung eines Bau-

grundgutachters bzw. Sachverständigen für Altbergbau. 

• Das Landesamt bittet zu beachten, dass ihre Unterlagen keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit erheben, da grundsatzlieh die Möglichkeit besteht, dass nicht dokumen-

tierter historischer Bergbau stattgefunden haben kann, Unterlagen im Laufe der Zeit 

nicht überliefert wurden bzw. durch Brände oder Kriege verloren gingen. 

• Dem LGB liegen Hinweise zu ehemaligem Bergbau auf Erze in der Umgebung vor. 

Die Roherze wurden meist in unmittelbarer Nähe der Förderstollen bzw. -schächte 

zu Konzentraten aufbereitet. Dabei fielen stark metallhaltige Aufbereitungsrück-

stände an, die in der Regel ortsnah ungesichert abgelagert wurden. Konkrete 
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Angaben über Kontaminationsbereiche, Schadstoffspektren u.ä. liegen dem LGB 

nicht vor. In diesen Ablagerungen können die nutzungsbezogenen Prüfwerte der 

Bundesbodenschutzverordnung erfahrungsgemäß deutlich überschritten werden. 

14. Radonvorsorge 

Messungen in vergleichbaren Gesteinseinheiten haben gezeigt, dass mit einem lokal 

hohen Radonpotential (bis 40 kBq/m³) - zumeist eng an tektonische Bruch- und Kluft-

zonen gebunden - zu rechnen ist 

Bereits bei mäßigem Radonpotenzial, vor allem bei guter Gaspermeabilität des Bodens, 

wird aber ein der Radonsituation angepasstes Bauen empfohlen. Es kann auch nicht 

ausgeschlossen werden, dass unter dem Baugebiet eine geologische Störung vorliegt. 

Orientierende Radonmessungen in der Bodenluft in Abhängigkeit von den geologischen 

Gegebenheiten des Bauplatzes oder Baugebietes sollten die Information liefern, ob das 

Thema Radon bei der Bauplanung entsprechend zu berücksichtigen ist. 

Die Ergebnisse der Radonmessungen sind dem Landesamt für Geologie und Bergbau 

(LGB) mitzuteilen, damit diese in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radon-

prognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen. 

Studien des Landesamtes für Geologie und -Bergbau haben ergeben, dass für Messun-

gen im Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3 - 4 Wochen} notwendig 

sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden 

entweichenden Radons in kurzen Zeiträumen sehr stark schwankt. Dafür sind insbeson-

dere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstärke, Niederschläge oder Temperatur 

verantwortlich. Nur so können aussagefähige Messergebnisse erzielt werden. Es wird 

des-halb empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsfläche an mehreren Stellen, 

mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzuführen. Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von 

der geologischen Situation auch höher sein. 

Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro 

ausgeführt werden und dabei die folgenden Posten enthalten: 

▪ Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien;  

▪ Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei bo-

denkundliche Aufnahme des Bohrgutes; 

▪ Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter; 

▪ Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur Er-

mittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen Ra-

donverfügbarkeit; 

▪ Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma); 

▪ Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen. 

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der Radonmes-

sung in der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das Landesamt für Geologie und 

Bergbau. Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und Radonsanierun-

gen können dem "Radon-Handbuch" des Bundesamts für Strahlenschutz entnommen 

werden. 

Für bauliche Maßnahmen zur Radonprävention wenden Sie sich bitte an das Landesamt 

für Umwelt (Radon@lfu.rlp.de). 
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15. DIN-Vorschriften / technische Regelwerke und Vorschriften 

Soweit in den textlichen Festsetzungen oder Hinweisen auf DIN-Normen, sonstige tech-

nische Regelwerke und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse) Bezug genom-

men wird, können diese bei der Verbandsgemeindeverwaltung Leinigerland eingesehen 

werden.  

DIN-Vorschriften sind darüber hinaus zu beziehen über den Beuth-Verlag (Beuth-Verlag 

GmbH, Burggrafenstraße 66, 10787 Berlin, www.beuth.de). 

D. PFLANZLISTEN 

Die hier aufgeführten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die Liste 

ist nicht abschließend. Entscheidend für eine standortgerechte und ökologische Pflan-

zenauswahl ist die Verwendung von möglichst einheimischen Gehölzen. 

Für Gartenflächen können durchaus auch Ziergehölze verwendet werden. Hierbei sollte 

darauf geachtet werden, dass möglichst robuste und einfach blühende Arten und Sorten 

gepflanzt werden. Qualifizierte Baumschulen bieten hierzu Beratung an. 

Angegeben sind weiter die Pflanzqualitäten gemäß den Gütebestimmungen des BdB 

(Bund deutscher Baumschulen). Die grünordnerisch festgesetzten Pflanzungen sind mit 

der angegebenen Mindestqualität oder höher durchzuführen. 

Auf die Einhaltung der Grenzabstände nach dem Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz 

(§§ 44 - 47) ist zu achten. Insbesondere folgende Grenzabstände sind zu beachten: 

Bäume (ausgenommen Obstbäume): 

- sehr stark wachsende Bäume: 4,00 m
* 

- stark wachsende Bäume 2,00 m 

- alle übrigen Bäume 1,50 m 

Obstbäume: 

- Walnusssämlinge 4,00 m
*
 

- Kernobst, stark wachsend 2,00 m 

- Kernobst, schwach wachsend 1,50 m 

Sträucher (ausgenommen Beerenobststräucher): 

- stark wachsende Sträucher 1,00 m 

- alle übrigen Sträucher 0,50 m 

Beerenobststräucher: 

- Brombeersträucher 1,00 m 

- alle übrigen Beerenobststräucher 0,50 m 

Hecken: 

- Hecken bis zu 1,0 m Höhe 0,25 m 

- Hecken bis zu 1,5 m Höhe 0,50 m 

- Hecken bis zu 2,0 m Höhe 0,75 m 

- Hecken über 2,0 m Höhe einen um das Maß 

der Mehrhöhe grö-

ßeren Abstand als

 0,75 m 

 

Die Abstände verdoppeln sich an Grenzen zu landwirtschaftlich, erwerbsgärtnerisch, 

kleingärtnerisch oder für den Weinbau genutzten Flächen. 

*Ausgenommen sind sehr stark wachsende Baumarten in den Fällen des § 44 Nr. 1 a 

(Ausnahme: Pappel-Arten – Populus) und Nr. 2 a Wallnuss-Sämlinge, bei denen der 1,5-

fache Abstand einzuhalten ist. 
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1. Pflanzliste A: Maßnahme M1 - Gestaltung des Baugrundstückes 

Bäume  

Pflanzqualität Laubbäume: Heister, 2 x verpflanzt, 200-250 cm Höhe 

Pflanzqualität Obstbäume: Hochstamm, Stammumfang 8-10 cm, mit Ballen 

Acer campestre Feldahorn 

Carpinus betulus  Hainbuche 

Malus silvestis Wildapfel 

Sorbus aucuparia Eberesche (Früchte im Rohzustand schwach giftig) 

 Obstbäume 

 

Sträucher  

Pflanzqualität: Strauch, 2 x verpflanzt, Höhe 60-100 cm 

Berberis vulgaris Berberitze 

Cornus mas Kornelkirsche 

Cornus sanguinea Hartriegel 

Corylus avellana Haselnuss 

Crataegus monogyna eingriffliger Weißdorn 

Euonymus europaea Pfaffenhütchen (alle Teile giftig, vor allem die roten Früchte) 

Ligustrum vulgare Liguster (schwarze Beeren giftig) 

Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

Rhamnus cathartica Kreuzdorn 

Rosa canina Hundsrose 

Rosa rubiginosa Weinrose 

Rosa spinosissima Bibernellrose 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

 einfach blühende Ziergehölze 
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2. Pflanzliste B: Maßnahme M2 - Eingrünung des Baugrundstückes 

Bäume  

Pflanzqualität: Heister, 2 x verpflanzt, 200-250 cm Höhe 

Acer campestre Feldahorn 

Carpinus betulus  Hainbuche 

Prunus avium Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia Eberesche (Früchte im Rohzustand schwach giftig) 

 

Sträucher  

Pflanzqualität: Strauch, 2 x verpflanzt, Höhe 60-100 cm 

Amelanchier ovalis Gewöhnliche Felsenbirne 

Berberis vulgaris Berberitze 

Cornus mas Kornelkirsche 

Cornus sanguinea Hartriegel 

Corylus avellana Haselnuss 

Crataegus monogyna eingriffliger Weißdorn 

Euonymus europaea Pfaffenhütchen (alle Teile giftig, vor allem die roten Früchte) 

Ligustrum vulgare Liguster (schwarze Beeren giftig) 

Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

Rhamnus cathartica Kreuzdorn 

Rosa canina Hundsrose 

Rosa rubiginosa Weinrose 

Rosa spinosissima Bibernellrose 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

 einfach blühende Ziergehölze 

3. Pflanzliste C: Dachbegrünung 

Die Dachbegrünung sollte mit einer niedrigbleibenden Gräser-/Kräutermischung für 

Dachflächen erfolgen, der Sedum-Sprossen zugegeben werden können. Hierbei sollte 

auf die geprüfte Mischung RSM 6.1 Extensive Dachbegrünung (Regelaussaatmenge: 

5 g / qm) gemäß den Regelsaatgutmischungen der Forschungsgesellschaft Land-

schaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) erfolgen. Diese garantieren eine ausge-

wogene Mischung mit standortgerechten Gräser- und Kräuterarten mit gutem Anwuchs-

ergebnis. Der Ansaat können Sedum-Sprossen beigemischt werden. 
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Alternativ können auch „Sedumteppiche“ aus mindestens vier verschiedenen, flach-

wüchsigen Sedum-Arten, entweder durch Sprossenansaat oder als Flach- bzw. Kleinbal-

lenpflanzung, angelegt werden. 

Sedum album in Sorten Weißer Mauerpfeffer  

Sedum cauticola September-Fetthenne 

Sedum floriferum „Weihenst. Gold” Gold-Fetthenne 

Sedum hybridum „Immergrünchen” Mongolen-Fetthenne 

Sedum reflexum Tripmadam 

Sedum sexangulare Milder Mauerpfeffer 

Sedum spectabile „Herbstfreude“ Große Pracht-Fetthenne 

Sedum spurium in Sorten Kaukasus-Fetthenne 

Sempervivum-Hybriden Dachwurz-Hybriden      
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E. AUSFERTIGUNG 

Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, bauplanungsrechtlichen und bau-

ordnungsrechtlichen Festsetzungen und Begründung stimmt mit allen seinen Bestand-

teilen mit dem Willen des Gemeinderates überein. 

Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten. 

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. 

 

Ausgefertigt: 

Wattenheim, _____________ 

 

 

....................................................... 

  (Ortsbürgermeister) 


